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Verordnung  
über die Bereitstellung eines temporären 
Reservekraftwerks in Birr   
vom … 

Der Schweizerische Bundesrat, 
gestützt auf die Artikel 32 Absätze 1 und 2 Buchstabe a sowie 34 des 
Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 20161, 
verordnet: 

Art. 1 Zweck 
Mit dieser Verordnung soll angesichts der unmittelbar drohenden schweren Mangel-
lage bei der Stromversorgung die umgehende Bereitstellung eines temporären Reser-
vekraftwerks in der Gemeinde Birr im Kanton Aargau ermöglicht werden. 

Art. 2 Nicht anwendbare Bestimmungen 
1 Für die Bereitstellung des Reservekraftwerks sind folgende Bestimmungen nicht an-
wendbar: 

a. Artikel 2 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 19792 (RPG): Planungs-
pflicht;

b. Artikel 8 Absatz 2 RPG: Festsetzung des Vorhabens im kantonalen Richtplan;
c. Artikel 22 RPG: Baubewilligungspflicht;
d. Artikel 10a des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 19833: Umweltver-

träglichkeitsprüfung;
e. Artikel 16 Absatz 1 des Elektrizitätsgesetzes vom 24. Juni 19024: Plangeneh-

migungspflicht für Stromanlagen;
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f. die Artikel 7 und 8 des Arbeitsgesetzes vom 13. März 19645: Plangenehmi-
gung und Betriebsbewilligung für industrielle Betriebe; 

g. Artikel 2 Absatz 1 des Rohrleitungsgesetzes vom 4. Oktober 19636: Plange-
nehmigung für Rohrleitungsanlagen. 

2 Soweit sie im Widerspruch zur rechtzeitigen Bereitstellung des Reservekraftwerks 
stehen, sind die kantonalen Bestimmungen in folgenden Bereichen nicht anwendbar: 

a. Raumentwicklung; 
b. Pflicht zur Erstellung von Parkfeldern; 
c. Wärmenutzung bei Energieerzeugungsanlagen; 
d. kantonale und kommunale Bewilligungspflichten; 
e. Aufgaben der Gemeinden; 
f. Luftreinhaltung; 
g. Bauzonen; 
h. Einwirkungen auf die Umwelt; 
i. Gestaltungsplan «Grossacker–Grändel».  

3 Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion (UVEK) kann Bestimmungen von geringer Tragweite für nicht anwendbar erklä-
ren. 
4 Die Sicherheit der Anlage muss jederzeit gewährleistet sein.  

Art. 3 Verfahren  
1 Das UVEK erteilt die Bewilligung für die Bereitstellung des Reservekraftwerks und 
für die dazu notwendigen Erschliessungen.  
2 Die Bewilligung wird im Bundesblatt publiziert. 
3 Mit den Arbeiten für die Bereitstellung des Reservekraftwerks kann mit der Bewil-
ligung begonnen werden. 
4 Folgende Behörden kontrollieren laufend die Einhaltung der rechtlichen Vorschrif-
ten:  

a. für die elektrischen Anlagen: das Eidgenössische Starkstrominspektorat; 
b. für die Rohrleitungsanlagen: das Eidgenössische Rohrleitungsinspektorat; 
c. für die übrigen Bauten und Anlagen: das Departement für Bau, Verkehr und 

Umwelt des Kantons Aargau; es kann seine Kompetenz an die Gemeinde Birr 
delegieren. 
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5 Sie bezeichnen die Unterlagen und Informationen, die ihnen vor der Ausführung 
bestimmter Arbeiten zur Genehmigung einzureichen sind.  

Art. 4 Auskunftspflicht 
Die Bauherrin und die weiteren am Vorhaben beteiligten Personen sind verpflichtet, 
dem Kanton und den Bundesbehörden unentgeltlich alle für den Vollzug dieser Ver-
ordnung erforderlichen Auskünfte zu erteilen, Akten, Versicherungsnachweise und 
weitere Dokumente in der verlangten Form auszuhändigen sowie Zugang zu ihren 
Räumlichkeiten und Grundstücken zu gewähren. 

Art. 5 Inkrafttreten 
1 Diese Verordnung tritt am 24. September 2022 in Kraft.7 
2 Sie gilt bis zum 31. Mai 2023.   
… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Der Bundespräsident: Ignazio Cassis  
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr 

 

  

7 Dringliche Veröffentlichung vom … im Sinne von Art. 7 Abs. 3 des Publikationsgesetzes 
vom 18. Juni 2004 (SR 170.512). 
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